




























































31 UrhRS 3/06-24

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechts

mi ttel nicht zulässig. Es unterliegt nicht der Aufhe

bung oder Abänderung im Verwaltungsweg.

Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab

Zustellung eine Beschwerde an den Verfassungsgerichts

hof erhoben werden. Die Beschwerde muss iSd § 17 Abs 2

iVm § 14 Abs 1 VfGG von einem Rechtsanwalt unterschrie

ben sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der

Beschwerde ist eine Gebühr von € 180,-- zu entrichten.




